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Zusammenfassung 

 

Dieser Beitrag widmet sich der Antwort der Frage, ob das deutsche Modell der 

korporatistischen Interessenaushandlung im Bereich der Arbeitsmarktpolitik durch die 

Erfolge der autonomen Hartz-Kommission in Frage gestellt wird, die Lösungen bieten konnte, 

wo das korporatistische System der Interessenaushandlung versagt hatte. Am Beispiel der 

atypischen Beschäftigungsform Zeitarbeit zeigt der Beitrag auf, dass tief greifende Reformen 

in Deutschland zwar außerhalb des Systems der triparitätischen Interessenaushandlung 

initiiert werden mussten, allerdings in der Umsetzung wieder weitgehend auf die alten 

Strukturen der Interessenaushandlung zwischen den Sozialpartnern zurückgreifen.  
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Einleitung 

 

Der deutsche Arbeitsmarkt befindet sich in einer Krise. Im September 2003 waren 4,206.836 

arbeitssuchende Personen registriert. Mit einer standardisierten Arbeitslosenquote von 9,4% 

im Jahr 2003 liegt Deutschland nach OECD-Angaben über den EU-15-Durchschnitt von 8,0% 

(OECD 2004:293). Haben andere Länder auch mit ähnlichen oder noch höheren 

Arbeitslosenquoten zu kämpfen, sind die Raten dort zumindest in den vergangenen Jahren 

gesunken. In Deutschland steigt dagegen die Arbeitslosigkeit mit jeder Wirtschaftskrise an 

und sinkt nach ihrer Überwindung nur mäßig ab. Arbeitslosigkeit ist hier also kein 

mittelfristiges konjunkturelles, sondern ein  langfristiges strukturelles Problem. 

Langzeitarbeitslose, d.h. Personen die über ein Jahr erwerbslos sind, machten im Jahr 2003 

bereits 36,4% der Arbeitslosen aus. Auch in anderen Leistungsmerkmalen des 

Beschäftigungssystems überzeugt Deutschland nicht. Deutschland kennzeichnet eine hohe 

Beschäftigungsschwelle und eine niedrige Beschäftigungsquote insbesondere der älteren 

Arbeitskräfte, geringqualifizierter Personen und Frauen, wenn sich auch die 

Beschäftigtenzahlen der weiblichen Erwerbsfähigen in den letzten Jahren verbessert haben 

(Schmid 2002: 94 und 124; Eichhorst und Thode 2003).  

  

Der Abbau der Arbeitslosigkeit und die Erreichung eines hohen Beschäftigungsstandes sind 

in erster Linie Aufgabe der Arbeitsmarktpolitik. Die Steuerung der Arbeitsmarktpolitik beruht 

in Deutschland auf einer engen Symbiose zwischen Staat, Gewerkschaften und 

Arbeitgeberverbänden. Diese spezifische Akteurskonstellation der Beteiligung 

gesellschaftlicher Interessengruppen an der Formulierung und Durchsetzung politischer 

Entscheidungen wird als Korporatismus bezeichnet. Er prägt von der gesamtwirtschaftlichen 

Markosteuerung bis zur Regulierung und Ausgestaltung der Beschäftigungsverhältnisse das 

Modell der politischen Steuerung des Arbeitsmarktes in Deutschland. Durch die Anwendung 

des Konzepts des Korporatismus soll eine kosten- und konfliktentlastende Steuerung von 

Wirtschaft und Gesellschaft ermöglicht werden. Korporatistische Arrangements beruhen 

einerseits auf einer „Staatsentlastung durch Verbände“ und andererseits auf einer 

„Verbändeentlastung durch den Staat“ (Vobruba 1992:103), wobei jede teilnehmende Partei 

von der Erfüllung der eigenen Interessen geleitet wird. Aus Perspektive des Staates ist die 

korporativ-verbandliche Übertragung öffentlich-politischer Funktionen an die Verbände der 

Versuch, das kollektiv-selbstinteressierte Verbandshandeln zur Herstellung und Erhaltung 

einer allgemein akzeptablen sozialen Ordnung für öffentliche Zwecke zu nutzen. Dies wird 
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dann erreicht, wenn es im Interesse einer organisierten Gruppe liegt, nach einem 

„Gruppengut“ zu streben, das mit dem „Kollektivgut“ für die Gesellschaft, dem Gemeinwohl, 

zumindest teilweise vereinbar oder identisch ist (Streeck und Schmitter 1985:149). Die 

Verbände beteiligen sich wiederum an korporatistischen Interessenaushandlungen, weil sie im 

Rahmen eines politischen Tauschhandels ein Maß an Autorität und anderen Ressourcen 

zugesprochen bekommen, die sie auf sich selbst gestellt nicht mobilisieren könnten. 

Gleichzeitig sichert der Staat durch positive Anreize oder Zwang, dass Integrationsprobleme 

zwischen dem von der Verbandsspitze im triparitätischen Gremium ausgehandelten 

Verhandlungsergebnis und den möglicherweise divergierenden Interessen der eigenen 

Verbandsmitgliedschaft externalisiert werden.  

 

Vor dem Hintergrund anhaltend hoher Arbeitslosigkeit ist es nicht verwunderlich, dass die 

bisherige Ausgestaltung der Steuerung der Arbeitsmarktpolitik in Frage gestellt wird. 

Alternative Vorschläge zum Abbau der hohen Arbeitslosigkeit stehen häufig unter der 

Annahme, dass der deutsche Arbeitsmarkt überreguliert ist, so dass er nicht den Flexibilitäts- 

und Deregulierungsanforderungen der Unternehmen und den Diversifizierungstendenzen 

unter den Erwerbstätigen gerecht werden kann, die sich aufgrund gewandelter ökonomischer, 

gesellschaftlicher und technologischer Rahmenbedingungen im zunehmenden Maß stellen 

(Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung 2002:210-

215; Wagner 2002:7). Dem korporatistischen System der Interessenaushandlung wird dabei 

eine Reformunfähigkeit unterstellt, da die Sozialpartner von Partikularinteressen geleitet und 

in Anbetracht eventueller Machtverluste zu der Verteidigung des Status quo tendieren 

(Aktuelle Formen des Korporatismus: Das Gutachten des Wissenschaftlichen Beirats beim 

Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie 2000). Die Frage stellt sich nun, 

inwiefern das korporatistische System der Interessenaushandlung tatsächlich in der Lage ist 

auf Flexibilisierungs- und Deregulierungsanforderungen und Diversifizierungstendenzen zu 

reagieren. Muss vor dem Hintergrund geänderter Rahmenbedingungen und eines 

Reformbedarfs vom Herzstück des deutschen Modells allmählich Abstand genommen werden 

oder kann eine Umgestaltung des Systems den Nutzen des korporatistischen Systems der 

Interessenaushandlung zukünftig erhalten?  

 

Um eine Antwort auf diese Fragen zu finden, führe ich das Beispiel der Steuerung der 

Regulierung der Zeitarbeit an. Die Regulierung der Zeitarbeit ist dadurch gekennzeichnet, 

dass die Sozialpartner, anders als bei der Regulierung des Normalarbeitsverhältnisses, lange 
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Zeit kein Interesse an einer direkten Einflussnahme auf das Beschäftigungsverhältnis 

Zeitarbeit durch korporatistische Interessenaushandlung hatten. Auch das triparitätisch 

besetzte Bündnis für Arbeit, Ausbildung und Wettbewerbsfähigkeit von 1998 konnte hier 

keine Änderungen erzielen. Viel prägender für eine Neugestaltung der Steuerung der  

Regulierung der Zeitarbeit war dagegen die von der Bundesregierung 2002 eingesetzte 

autonome „Kommission für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt“, die das 

korporatistische System der Interessenaushandlung umging. Das Gesetz, dass aus den 

Kommissionsvorschlägen resultierte, führte mit Unterstützung der Bundesregierung dazu, 

dass die Sozialpartner erstmals in der Geschichte der Zeitarbeit sich aktiv mit ihr im Rahmen 

von Tarifverträgen auseinandersetzten. 

Das Beispiel Zeitarbeit wurde als atypische Beschäftigungsform als Gegensatz zu dem 

traditionellen Normalarbeitsverhältnis (Mückenberger 1985:422), einer abhängigen, 

vollzeitigen und unbefristeten Beschäftigungsform (Bosch 1986:165), gewählt. Dem 

Normalarbeitsverhältnis, das durch die korporatistische Interessenaushandlung der 

Sozialpartner in Deutschland im Rahmen der Tarifautonomie und der Betriebsverfassung 

kollektivvertraglich geregelt ist (Voelzkow 2000:187) und den Kern des deutschen 

korporatistischen Systems der industriellen Beziehungen bildet, werden insbesondere 

beschäftigungspolitische Fehlleistungen unterstellt. Durch seine innewohnenden 

institutionalisierten, rigiden, hohen und kostenintensiven Arbeitsbedingungen verhindert es 

Neueinstellungen und wirkt dem Abbau der Arbeitslosigkeit entgegen (OECD 2003:145-146). 

Ein Lösungsmittel zur Reduzierung der Arbeitsmarkt- und Beschäftigungsprobleme ist 

demnach die Flexibilisierung und Deregulierung der Beschäftigungsverhältnisse über die 

Nutzung atypischer Beschäftigungsformen, wie der Zeitarbeit, die vor dem Hintergrund 

arbeitsrechtlicher Regelungen als flexibler und dadurch zukunftsweisend gelten.1  

 

Der Beitrag ist so gegliedert, dass zunächst in Kapitel 1 die kennzeichnenden und 

kontroversen Merkmale der Zeitarbeit zusammengetragen werden. Zeitarbeit stellt ein 

besonders schnell wachsendes und flexibles Personalinstrument dar, hat aber auch Grenzen in 
                                                 
1 Tatsächlich zeigt die Entwicklung der statistischen Daten, dass das Normalarbeitverhältnis langsam an seiner 

Normalität verliert: Waren 1985 noch 66,7% der Erwerbstätigen vollzeitig und unbefristet abhängig 
erwerbstätig, so waren es 2002 nur noch 54,3%. Anteilsmäßig zugenommen haben die als flexibel geltenden 
atypischen Beschäftigungsverhältnisse, Teilzeit (10,6% in 1985 auf 23,1% in 2002), Befristung (6,0% in 1985 
auf 7,0% in 2002) und Zeitarbeit (0,2% in 1985 auf 0,9% in 2002) (eigene Berechnungen, Statistisches 
Bundesamt: verschiedene Ausgaben), die das Beschäftigungssystem zunehmend diversifizieren. Obwohl der 
prozentuale Anteil des Normalarbeitsverhältnisses gesunken ist, sind die absoluten Zahlen weitgehend 
konstant geblieben. Hieraus kann man schließen, dass es weniger zu einem direktem Austausch des 
Normalarbeitsverhältnisses durch atypische Beschäftigungsformen kommt, sondern neue 
Beschäftigungsverhältnisse eher in den atypischen Beschäftigungsformen gegründet werden (Schmid 2002; 
Bosch 2002:127;  Kress 1998; Hoffmann und Walwei 1998:419). 
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Hinblick auf geeignete Berufsgruppen und Nutzung. Zeitarbeit hebt sich vom 

Normalarbeitsverhältnis in Hinblick auf die Arbeitsbedingungen einerseits negativ ab, bietet 

aber anderseits Personen Arbeitsplätze, die vom Normalarbeitsverhältnis ausgeschlossen sind.  

Nach diesem einleitenden Teil zur Zeitarbeit werden im zweiten Kapitel die Regulierung der 

Zeitarbeit und die Rolle der Sozialpartner in ihr analysiert. Es zeigt sich, dass bis 2003 

Zeitarbeit nicht Gegenstand korporatistischer Interessenaushandlung war. Die Sozialpartner 

nahmen allein dadurch Einfluss auf die Zeitarbeit, dass ihnen nahe stehende Parteien ihre 

Forderungen aufgriffen und für die jeweilige Seite umsetzten. Das Desinteresse an einer 

Regulierung der atypischen Beschäftigungsform durch die Sozialpartner wurde hauptsächlich 

dadurch hervorgerufen, dass die Arbeitgeberverbände ihre Interessen durch regierende 

Parteien lange Zeit umgesetzt sahen und die Gewerkschaften keinerlei Vorteile aus der 

Zeitarbeit für ihre Kernmitgliedschaft, die sich hauptsächlich aus dem 

Normalarbeitsverhältnis rekrutiert, ziehen konnten. Demnach ist es nicht verwunderlich, dass 

auch das triparitätisch besetzte Bündnis für Arbeit, Ausbildung und Wettbewerbsfähigkeit 

von 1998 mit Gewerkschaften, Arbeitgeberverbänden und der Bundesregierung aus SPD und 

BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN keine Erfolge in Bezug auf die Regulierung der Zeitarbeit 

nach traditionellen deutschem Modell der Interessenaushandlung erzielen konnte. Viel 

prägender für die Regulierung der Zeitarbeit war dagegen die im vierten Kapitel behandelte 

und von der Bundesregierung 2002 eingesetzte autonome „Kommission für moderne 

Dienstleistungen am Arbeitsmarkt“, sog. Hartz-Kommission, die das korporatistische 

Systeme der Interessenaushandlung in Deutschland umging und auch aus 

arbeitsmarktpolitischer Sicht als erfolgreicher als das Bündnis eingestuft wird. Das Gesetz 

bezüglich der Regulierung der Zeitarbeit, dass aus den Kommissionsvorschlägen resultierte, 

führte durch die Unterstützung der Bundesregierung dazu, dass erstmals die Sozialpartner sich 

aktiv mit der Zeitarbeit im Rahmen von Tarifverträgen auseinandersetzten.  

Im letzten , fünften, Kapitel kommt der Beitrag am Beispiel der Zeitarbeit zu dem Ergebnis, 

dass tief greifende Reformen in der Steuerung der Regulierung der Zeitarbeit außerhalb des 

Systems der triparitätischen Interessenaushandlung initiiert werden mussten, allerdings in der 

Umsetzung wieder weitgehend auf die alten Strukturen der Interessenaushandlung zwischen 

den Sozialpartnern zurückgriffen. Außerdem stellt das letzte Kapitel noch einmal die 

Prämissen auf, die erfüllt worden sind, um diese radikalen Veränderungen in der Steuerung 

der Arbeitsmarktpolitik herbeizufügen und suggeriert dabei allerdings, dass die 

Ausgangskonstellationen für ein erfolgreiches Vorgehen unabhängiger Reforminitiatoren 

nicht beliebig wiederholbar sind.  
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1. Die charakteristischen Merkmale der Zeitarbeit   

 

Zeitarbeit ist ein dreiseitiges Beschäftigungsverhältnis zwischen Zeitarbeitnehmer, 

Zeitarbeitsunternehmen und Nutzer, wo Arbeits- und Beschäftigungsverhältnis getrennt sind. 

Zeitarbeit ist dadurch charakterisiert, dass der Arbeitgeber, das Zeitarbeitsunternehmen, den 

Zeitarbeitnehmer, mit dem er einen Arbeitsvertrag abgeschlossen hat, an ein anderes 

Unternehmen, dem Nutzer, zur Arbeitsleistung kostenpflichtig überlässt und ihn dessen 

Weisungen (Direktionsrecht) unterstellt. Damit entsteht zwischen Zeitarbeitnehmer und 

Entleiher durch den Überlassungsauftrag ein Beschäftigungsverhältnis. Das arbeitsrechtliche 

Verhältnis mit den Arbeitgeberpflichten zwischen dem Zeitarbeitsunternehmen und dem 

Zeitarbeitnehmer bleibt dabei unverändert bestehen.  

 

Zeitarbeit macht einen kleinen Teil der Erwerbstätigen in Deutschland aus, im Juni 2003  

waren mit 327,331 Personen 1,2% der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten 

Zeitarbeitnehmer. Die Zahl der Zeitarbeitnehmer ist allerdings in den letzten 10 Jahren um 

jährlich  durchschnittlich um 9,7% gewachsen. Die gewerbsmäßige Zeitarbeit gilt daher trotz 

ihrer geringen Beschäftigtenzahlen als Wachstumsbranche. Zeitarbeit ist allerdings auch sehr 

konjukturvariable und saisonal beeinflusst, so dass sich die Zahl der Zeitarbeitnehmer 

innerhalb eines Jahres und in Boom und Rezessionsperioden deutlich der Gesamtnachfrage 

nach Arbeitnehmern anpasst (Schröder und Rudolph 1997:114). Die Zeitarbeitsquote in 

Deutschland (0,9% in 2000/2001) ist im Ländervergleich zu den bedeutendsten drei EU-

Ländern Großbritannien (4,7% in 2000/2001), den Niederlanden (4,5% in 2000) und 

Luxemburg (2,3% in 2000/2001) niedrig (Confédération Internationale des Entreprises de 

Travail Temporaire (CIETT) 2001:36), da bei langen Perioden eines erhöhten Personalbedarfs 

in Deutschland eher befristet Beschäftigte eingesetzt werden.  Zeitarbeitnehmer werden durch 

die Gewinnmarge des Zeitarbeitsunternehmens nach einigen Monaten vergleichsweise teurer 

(Peipp 1996:165; Schröder 1997:44-45). Außerdem sind Überstunden auch eine Alternative 

die häufig anstelle von Zeitarbeit in Deutschland genutzt wird (Schank und Schnabel 2004; 

Bellmann; Promberger und Theuer 2003:5). Zeitarbeitnehmer werden in Deutschland also 

überwiegend als flexible kurzfristige Aushilfskräfte eingesetzt. Die Gründe der Entleiher für 

die Nutzung von Zeitarbeit sind dementsprechend temporärer Natur, wie der kurzfristige 

Bedarf bei Auftragspitzen, Termindruck und Vertretung der Stammbeschäftigten, die sich im 

Urlaub, Mutterschutz, Erziehungszeit befinden oder krank sind (Interconnection Consulting 

Group (2000) – Auszug in CIETT 2000:29).  
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Grafik 1: Zeitarbeitnehmer in absoluten Zahlen und in Prozent der 

sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in Deutschland 1973 – 2003 
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Stichtagserhebung am 31. Juni eines jeden Jahres  

 
*: Angaben bis einschließlich 1991 nur für Westdeutschland, ab 1992 gesamtdeutsche Angaben  

Quelle: Bundesanstalt für Arbeit: Amtliche Nachrichten der Bundesanstalt für Arbeit (ANBA), Arbeitsstatistik –  

Jahreszahlen, Sondernummern, Nürnberg, verschiedene Ausgaben  

 

 

Zeitarbeitnehmer sind zum überwiegenden Teil Männer (77.5% in 2003). Die geringe 

Beteiligung von Frauen an der Zeitarbeit ergibt sich vor allem aus der generellen Dominanz 

gewerblicher Berufe in der Zeitarbeit. Männliche Zeitarbeitnehmer arbeiteten 2003 am 

häufigsten in den Berufsgruppen „Hilfsarbeiter ohne nähere Tätigkeitsangaben” (30,9%), 

Schlosser (12,2%) und Lagerverwalter, Lager- und Transportarbeiter (10,6%). Frauen 

arbeiteten am meisten in der Berufsgruppe Bürofach- und Bürohilfskräfte (38,7%) und 

ebenfalls in den Gruppen „Hilfsarbeiter ohne nähere Tätigkeitsangaben” (26,7%) und 

Lagerverwalter, Lagerarbeiter und Transportarbeiter (9,7%) (eigene Berechnungen, BA-

Beschäftigtenstatistik 2003). Aus der Analyse der Berufsgruppen ergibt sich, dass der Grad 

der Qualifizierung der Zeitarbeitnehmer den gesamtwirtschaftlichen Trend der Beschäftigten 

in Richtung Höherqualifizierung nicht mitgeht. Eine Ausnahme bilden weibliche 

Zeitarbeitnehmer in den administrativen Berufe (Schenck 2002:65; Walwei 2002:11). 

Zeitarbeitnehmer sind überwiegend jung, 35,4% waren 2003 zwischen 20 – 29 Jahre alt und 

zeichnen sich zudem durch nur geringe familiäre Verpflichtungen aus (Brose, Schulze-Böing 

and Meyer 1990:91).  
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Die Arbeitsbedingungen der in Zeitarbeit arbeitenden Personen sind im Vergleich zur 

Gesamtwirtschaft etwas schlechter, ein Resultat dieser besonderen Arbeitsform aber auch der 

in ihr arbeitenden Personen. Das Arbeitseinkommen von Zeitarbeitern liegt in der Regel 

deutlich unter dem der Beschäftigten im Normalarbeitsverhältnis. Kontrolliert man das 

Einkommen gegen andere Einflussgrößen, wie Alter, Nationalität, Qualifikation, 

Familienstand, Größe des Betriebs so betrug nach der iab-Beschäftigungsstichprobe2 (IABS) 

die prozentuale Differenz für Bruttomonatslöhne von Zeitarbeitern und vergleichbaren 

regulären Beschäftigten im Bundesgebiet West zwischen 1991-1995 bei Männer 20,6% und 

bei Frauen 19% (Kvasnika und Werwatz 2002: 5). Die Dauer der Anstellungsverträge ist 

vergleichsweise kurz: Von den beendeten Arbeitsverhältnissen im ersten Halbjahr 2003 

bestanden 56,5% weniger als 3 Monate (Bundesanstalt für Arbeit 2004:113). Hiermit 

verbunden sind unter Umständen nachteilige Auswirkungen auf die Rentenversicherung und 

Arbeitslosenversicherung deren Anspruchsberechtigung sich am kontinuierlichen 

Normalarbeitverhältnis orientieren (Schmid und Storrie 2001:84). In Hinblick auf weitere 

Arbeitsbedingungen können Leiharbeiter weniger als reguläre Arbeitnehmer ihr Arbeitstempo 

selbst bestimmen, die Arbeitsmethoden und Arbeitsaufgabenverteilung wählen oder 

Weiterbildungen nutzen. Außerdem können sie im geringeren Maß Urlaub und freie Tage 

festlegen, müssen längere Anfahrtswege in Kauf nehmen und haben häufiger Arbeitsunfälle 

(Wieland, Grüne und Schmitz 2001; Kvasnicka und Werwatz 2003:723; Galais:2003; Bolder, 

Schulz und Wiemert 2002). Die schlechteren Arbeitsbedingungen im Vergleich zu den 

Normalarbeitsverhältnissen, führen dazu, dass Zeitarbeit in Deutschland umstritten ist und 

lange Zeit insbesondere von gewerkschaftlicher Seite kritisiert wurde. Allerdings muss 

berücksichtigt werden, dass die Zeitarbeitnehmer sich in einer Reihe von erwerbsrelevanten 

Kriterien von anderen Beschäftigten absetzen. So waren 59,6% der Zeitarbeitnehmer im Juni 

2003 vor Aufnahme der Zeitarbeit nicht beschäftigt gewesen. 7,0% waren sogar noch nie und 

10,3% zum letzten Mal vor einem Jahr erwerbstätig. Ungefähr 30% der Zeitarbeitnehmer 

werden nach Angaben des Arbeitgeberverbandes Bundesverband Zeitarbeit Personal-

Dienstleistungen (BZA) von den Entleihbetrieben übernommen (Bundesverband Zeitarbeit 

Personaldienstleistungen e.V. o.J.). Zeitarbeit gilt deshalb als Intergrationsinstrument in den 

Arbeitsmarkt, was politisch auch erkannt wurde und z.B. in Form der Personal-Service-

Agenturen (PSA) gefördert wird.   

                                                 
2  Die Datenbasis IAB – Beschäftigungsstichprobe (IABS) ist eine repräsentative einprozentige Stichprobe aller 

zwischen 1975 und 1995 jemals sozialversicherungspflichtig gemeldeten Arbeitnehmer in der Bundesrepublik 
Deutschland. 
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2. Die Regulierung der Zeitarbeit: fern ab dem deutschen Modell 

 

Die Regulierung der Zeitarbeit ist davon geprägt, dass die Sozialpartner - anders als bei der 

Regulierung des Normalarbeitsverhältnisses - kein Interesse an einer direkten Einflussnahme 

auf das atypische Beschäftigungsverhältnis durch eine korporatistische Interessenaushandlung 

hatten. Das Desinteresse der Sozialpartner an einer aktiven Regelung der Zeitarbeit ist 

insbesondere vor dem Hintergrund eines mangelnden Vertretungsanspruches zu verstehen. 

Die DGB-Gewerkschaften3 befanden sich bei der Interessenvertretung der Zeitarbeitnehmer 

gewissermaßen in einem Teufelskreis (vgl. auch Delsen 1995:96-98). Einerseits sind 

Zeitarbeitnehmer für die Gewerkschaften schwer zugänglich, denn Zeitarbeitnehmern bleibt 

häufig eine betriebliche Interessenvertretung durch Einschränkungen im 

Betriebsverfassungsgesetz auf Seiten der Entleiher und wegen des ständigen Außendienstes 

auch in den Zeitarbeitsunternehmen verwehrt. Der gewerkschaftliche Organisationsgrad der 

Zeitarbeitnehmer lag 2001 bei nur 5,1% (Schröer 2001:106). Da Zeitarbeitnehmer kaum 

gewerkschaftlich organisiert und repräsentiert sind und ihre Arbeitsbedingungen sich häufig 

nicht an Tarifverträgen orientieren, wird Zeitarbeit als billige und flexible 

Beschäftigungsform nach Auffassung der Gewerkschaften zur Gefahr für das 

Normalarbeitsverhältnis und den Grossteil der gewerkschaftlichen Mitglieder, wenn z.B. aus 

Kostengründen ein Arbeitgeber die Substitution von Teilen der Stammbelegschaft durch 

Zeitarbeitnehmer plant oder eine Desolidarisierung aufgrund des Fremdpersonals unter der 

Stammbelegschaft eintritt (Reimann 1997:79; Meyeringh o.J.). Anderseits unternahmen die 

Gewerkschaften auch keine größeren Versuche daran etwas zu ändern, denn ihre 

Mitgliedschaft setzt sich hauptsächlich aus Beschäftigten in Normalarbeitsverhältnissen 

zusammen. Ab Beginn der Legalisierung der Zeitarbeit forderten die Gewerkschaften deshalb 

über Jahre hinweg die Wiedereinführung eines Verbots der Zeitarbeit (Deutscher Bundestag 

2000:26-27). Mit zunehmender Nutzung der Beschäftigungsform Zeitarbeit wurde ein Verbot 

allerdings immer unwahrscheinlicher. Die Gewerkschaften reagierten Ende der 1990er Jahre 

darauf, indem sie die sozialverträgliche Gestaltung der Zeitarbeit durch die Gleichbehandlung 

von Zeitarbeitnehmern und den Arbeitnehmern des entleihenden Betriebs, sog. equal pay / 

equal treatment-Prinzip, anstrebten.  

                                                 
3  In den Debatten über eine Regulierung der Zeitarbeit kommt mehreren DGB-Einzelgewerkschaften eine 

bedeutende Rolle zu. Die Vielzahl der involvierten Gewerkschaften (Industriegewerkschaft Metall (IG 
Metall), Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di), Deutsche Angestelltengewerkschaft (DAG) und 
Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG Bauen-Agrar-Umwelt) ) lässt sich auf die strukturelle 
Organisation der Gewerkschaften zurückführen. Während die Zeitarbeitsbranche personenbezogen arbeitet, 
orientiert sich die Struktur der Gewerkschaften an Wirtschaftssektoren.  
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Auf der Arbeitgeberseite mit den größten Branchenverbände dem Bundesverband Zeitarbeit 

Personal-Dienstleistungen (fortan BZA) und der Interessengemeinschaft Deutscher 

Zeitarbeitsunternehmen (fortan IGZ) werden dagegen die positiven wirtschaftlichen Effekte 

der Zeitarbeit hervorgehoben. Nach Ansicht der Arbeitgeberverbände ist Zeitarbeit für die 

numerische Flexibilisierung des Personalbestands in Unternehmen notwendig, vor allem unter 

dem Gesichtspunkt kurzfristiger Personalengpässe, Kostenersparnissen und als Selektions- 

und Rekrutierungsinstrument. Für die in Zeitarbeit Beschäftigten werden die Praxiserfahrung 

auf verschiedenen Gebieten und die Weiterqualifizierung durch On-the-job Training betont. 

Insbesondere böte Zeitarbeit Chancen zur Integration der Problemgruppen des Arbeitsmarktes 

(Dormann 2001:45). Im Interesse der Arbeitgeberverbände steht den Umfang der Zeitarbeit 

auszubauen und zwar durch die Abschaffung von Gesetzesregelungen, die die (flexible) 

Nutzung der Zeitarbeit auf irgendeine Weise einschränken und so ihr Wachstum behindern. 

Sie vertraten deshalb in der Geschichte der gesetzlichen Regulierung der Zeitarbeit 

durchgängig  liberalisierende Standpunkte und forderten im zunehmenden Maß 

Deregulierungsmaßnahmen. Auch die Arbeitgeberverbände unterließen weitgehend Versuche 

aktiv die Regulierung der Zeitarbeit zu beeinflussen, da sie nur knapp 50% der 

Zeitarbeitsunternehmen organisierten, ihre Interessen unter der sechszehnjährigen CDU 

geführten Regierung weitgehend verfolgt sahen und keine weiteren Vorteile aus einer 

Kooperation mit den Gewerkschaften erwarteten.  

 

Bis zum Jahr 2003 versuchten so die Sozialpartner kaum über die Abgabe von 

Stellungnahmen hinaus Initiativen zu ergreifen und z.B. durch Tarifbestimmungen auf die 

Verhältnisse in der Zeitarbeitsbranche Einfluss zu gewinnen, sondern sie überließen die 

Regulierung der Zeitarbeit den Parteien, wobei ihre Teilhabe am politischen Gestaltungsraum 

insoweit gesichert erschien, als dass ihnen nahe stehende Parteien ihre Forderungen 

weitgehend aufgriffen und die eigenen de- bzw. re-regulierenden Ideen umgesetzt und somit 

die Ausrichtung der gesetzlichen Regelung der Zeitarbeit indirekt geformt wurden. So 

unterstützten die CDU/CSU und FDP im Einklang mit den Arbeitgeberverbänden der 

Zeitarbeit IGZ und BZA  die Lockerung wachstumshemmender Bestimmungen in der 

gesetzlichen Regulierung der Zeitarbeit. Während SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN die 

Deregulierung der zeitarbeitsspezifischen Gesetzesbestimmungen ablehnten und damit der 

Position der DGB- Einzelgewerkschaften, die Zeitarbeit zu verbieten oder zu re-regulieren, 

entsprachen (Deutscher Bundestag 2000:26-27). Je nach regierungsbildenden Parteien 
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konnten die eigenen de- bzw. regulierenden Ideen umgesetzt werden und formten die 

Ausrichtung der gesetzlichen Regelung der Zeitarbeit. 

  

Zunächst war jedoch bis Ende der 1960er Jahre die Zeitarbeit in Deutschland im Rahmen des 

Verbot zur gewerblichen Arbeitsvermittlung und dem Alleinvermittlungsmonopols der 

Bundesanstalt für Arbeit verboten. Erst 1967 wurde die Zeitarbeit durch eine Klage vor dem 

Bundesverfassungsgericht und dem Bundessozialgericht einer schweizerischen 

Zeitarbeitfirma von der weiterhin verbotenen privaten Arbeitsvermittlung abgegrenzt und 

legalisiert. Die Aufhebung des Verbots der Arbeitnehmerüberlassung durch die Urteile des 

Bundesverfassungs- und Bundessozialgerichts wurden sowohl von der damaligen 

Regierungskoalition aus SPD und FDP sowie der CDU/CSU-Opposition nicht befürwortet 

und dementsprechend strikt fiel das erste Gesetz zur Regulierung der 

Arbeitnehmerüberlassung, das Arbeitnehmerüberlassungsgesetz, dass am  12. Oktober 1972 

in Kraft trat, aus und bis heute die gesetzliche Grundlage der Zeitarbeit in Deutschland bildet. 

Das Gesetz hatte eine Reihe eigentümlicher Auflagen: die Vergabe von Konzessionen, 

Lohnfortzahlungspflicht in Zeiten des Nichteinsatzes4, das Befristungs-, Wiedereinstellungs5- 

und Synchronisationsverbot 6  und die zeitliche Begrenzung der Überlassungsdauer (Vitols 

2003).  

 

 

                                                 
4  Die Lohnfortzahlungspflicht gilt auch in einsatzfreien Zeiten wenn der Zeitarbeitnehmer wegen fehlender 

Einsatzmöglichkeiten nicht weiter vermittelt werden kann. 
5  Zwischen Kündigung und Wiedereinstellung eines Zeitarbeitnehmers müssen mindestens drei Monate liegen. 
6  Der Überlassungsauftrag und das Zeitarbeitsverhältnis dürfen nicht „synchronisiert“, d.h. nicht zeitlich 

aufeinander abgestimmt werden. Daraus folgt, dass der Arbeitnehmer  - bevor der Vertrag mit ihm beendet 
werden darf - für die Dauer von mindestens 25% der Länge des Ersteinsatzes einem anderen Kunden 
überlassen werden oder aber - ohne Beschäftigung - vom Zeitarbeitsunternehmen entsprechend vergütet 
werden muss. 
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Tabelle 1: Bedeutende Änderungen des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes (AÜG) 

 

Gesetz (mit Wirkung ab) 

 

Inhalt  

Arbeitnehmerüberlassungs-gesetz 

(AÜG) 

 

 

1972 

• Erlaubnispflicht  

• Synchronisationsverbot 

• Befristungsverbot 

• Wiedereinstellungsverbot 

• Höchstzulässige Überlassungsdauer 3 Monate  

Gesetz zur Konsolidierung der 

Arbeitsförderung (AFKG)  

 

1982 

• Verbot der Arbeitnehmerüberlassung im Baugewerbe 

 

Beschäftigungsförderungs-gesetz  

(BeschFG 1985)  

 

 

1985 

• Verlängerung der höchstzulässigen  Überlassungsdauer 

von 3 auf 6 Monate 

• Keine Anwendung des AÜG für Betriebe mit 

Kurzarbeit wenn ein Tarifvertrag das vorsieht oder bei 

konzerninterne Arbeitnehmerüberlassung 

• Verlängerung der höchstzulässigen  

Überlassungsdauer von 6 auf 9 Monate  

 

 

1. Gesetz zur Umsetzung des 

Spar-, Konsolidierungs- und 

Wachstumsprogramms (1.SKWPG) 

 

1994  

Beschäftigungsförderungs-gesetz  

(BeschFG 1994) 

 

1994 

• Aufhebung des Synchronisationsverbots für 

schwervermittelbare Arbeitslose  
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Arbeitsförderungs-  

Reformgesetz 1997 

(AFRG) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1997 

• Verlängerung der höchstzulässigen Überlassungsdauer 

von 9 auf 12 Monate 

• Einmalige Zulassung einer zeitlichen Deckungs-

gleichheit von Ersteinsatz und Arbeitsvertrag 

(Lockerung des Synchronisationsverbots)  

• Einmalige Zulassung befristeter Arbeitsverträge ohne 

Bedarf eines sachlichen Grunds in der Person des 

Zeitarbeitnehmers und wiederholte Zulassung 

aufeinander folgender befristeter Arbeitsverträge mit 

dem selben Verleiher 

• Einmalige Wiedereinstellung eines  gekündigten 

Zeitarbeitnehmers ohne Wartefrist 

• Keine Anwendung des Arbeitnehmerüberlassungs-

gesetzes bei Betrieben mit unter 50 Beschäftigten zur 

Vermeidung von Kurzarbeit und Entlassungen 

Job-AQTIV-Gesetz 

 

 

 

 

 

2002 

• Verlängerung der höchstzulässigen Überlassungsdauer 

von 12 auf 24 Monate, aber ab dem 12. 

Überlassungsmonat bei einem Entleiher gleiche 

arbeitsrechtliche Bedingungen, einschließlich des 

Entgelts, für Zeitarbeitnehmer und Arbeitnehmern in 

vergleichbaren Positionen beim Entleiher (equal pay / 

equal treatment-Prinzip) 

Erstes Gesetz für moderne 

Dienstleistungen am Arbeitsmarkt 

 

 

 

 

 

 

 

2004 

• Aufhebung einer Begrenzung der  Überlassungsdauer, 

des Befristungs-, Wiedereinstellungs- und 

Synchronisationsverbotes 

•  gleiche arbeitsrechtliche Bedingungen, einschließlich 

des Entgelts, für Zeitarbeitnehmer und Arbeitnehmern 

in  vergleichbaren Positionen beim Entleiher (equal 

pay / equal treatment-Prinzip) oder abweichende 

Regelungen in Tarifverträgen 

• Erlaubnis von Zeitarbeit im Baugewerbe, wenn 

Tarifverträge dies bestimmen 
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In den Jahrzehnten seit in Kraft treten des AÜG unterlag das Gesetz zahlreichen Änderungen 

(vgl. Tabelle 1), die aus den konträren Forderungen der regierungsbildenden Parteien 

resultierten. 1982 während der andauernden Koalition aus SPD und FDP wurde mit dem 

Gesetz zur Konsolidierung der Arbeitsförderung und dem darin enthaltenen Verbot der 

Arbeitnehmerüberlassung im Baugewerbe 1982 zunächst die Reglementierung der Branche 

abermals ausgeweitet.  

Nach dem Regierungswechsel von der sozial- zur konservativ- liberalen Bundesregierung aus 

CDU/CSU und der „neuen“ FDP 19827 verfolgte die neue Regierung insbesondere vor dem 

Hintergrund hoher Arbeitslosigkeit einen Richtungswechsel in der Zeitarbeit. Die 

konservativen Parteien erkannten immer mehr erstrebenswerte beschäftigungsbezogene und 

wirtschaftliche Effekte durch die Nutzung von Zeitarbeit. Sie teilten die Vorstellung der 

Arbeitgeberverbände, dass von einem überzogenen Bestandsschutz der 

Beschäftigungsverhältnisse eine einstellungshemmende Wirkung ausgeht und versuchten die 

Arbeitslosigkeit durch „den Abbau als beschäftigungshemmend interpretierter 

arbeitsrechtlicher Regelungen“ zu senken (Bode, Brose und Vosßwinkel 1994:334 und 339). 

Die zahlreichen deregulierenden Gesetzesänderungen des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes 

bis 2000 fallen in diese Zeit: Die Höchstdauer für den einzelnen Überlassungsfall wurde seit 

Bestehen des AÜG fünf Mal verlängert, Ausnahmeregelungen wurden geschaffen, die 

Verbote gelockert. Die einschneidensten  Liberalisierungsmaßnahmen unter der CDU/CSU 

geführter Regierung beinhalteten das Arbeitsförderungs-Reformgesetz von 1997, das 

einmalig eine Synchronisation, Wiedereinstellung und Befristung zulässt.  

Dagegen standen SPD und an 1983 das BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN in der Opposition der 

Zeitarbeit ablehnend gegenüber. Sie betonten insbesondere die schlechten 

Arbeitsbedingungen und geringe Entlohnung der Zeitarbeitnehmer und den Abbau von 

regulären Arbeitsplätzen durch den Einsatz von Zeitarbeit. 

Mit dem Regierungswechsel 1998 stellte erneut die SPD zusammen mit dem BÜNDNIS 

90/DIE GRÜNEN die Regierungskoalition. Obwohl die SPD in der Opposition noch in der 

Deregulierung der zeitarbeitsspezifischen Bestimmungen eine Gefahr für die sozialen 

Verhältnisse der Zeitarbeitnehmer und der Stammbelegschaft gesehen hatte, vertrat sie bald 

durch innerparteiliche Machtverschiebungen eine liberalere Position zur Zeitarbeit. Dieser 

Umschwung in der Haltung der SPD zur Zeitarbeit resultierte aus der Tatsache, dass die sog. 

                                                 
7 1982 ereignete sich ein Haltungswechsel der FDP. Der Parteiflügel, der einer individuell-säkularen 

Wertorientierung große Bedeutung zuschrieb - die die FDP mit der SPD verband und gegen die traditionell 
religiöse CDU/CSU abgrenzte -, verlor an Einflussnahme, während sozial-ökonomische Konflikte zwischen 
CDU/CSU und FDP versus SPD an Bedeutung gewannen und auch zum Richtungswechsel innerhalb der FDP 
gegenüber der Zeitarbeit führten. 
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„Modernisierer“ in der SPD, nach dem Rücktritt des gewerkschaftsnahen Finanzministers und 

Parteivorsitzenden Oskar Lafontaine 1999 die Überhand über die „Parteilinken“ gewonnen 

hatten und liberalere Auffassungen durchzusetzen begannen (Leggewie 1999:18-19). Vor 

allem versuchte die SPD aber, die Zeitarbeit aus dem Aufgabenbereich der 

Regierungsparteien in den Aushandlungsprozess der Sozialpartner zu manövrieren. Durch die 

Einbeziehung der Sozialpartner in die Regulierung der Zeitarbeit erhoffte sie sich von den 

Auseinandersetzungen um die kontroverse Beschäftigungsform entlastet zu werden.  
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3. Das Bündnis für Arbeit, Ausbildung und Wettbewerbsfähigkeit: mehr  Misserfolg als 

Erfolg  

   

Der erste Versuch, die Sozialpartner in die Regulierung der Zeitarbeit mit einzubeziehen, fand 

im Rahmen des Bündnisses für Arbeit, Ausbildung und Wettbewerbsfähigkeit statt, ein 

sozialer Pakt zum Abbau der Arbeitslosigkeit und für die Verbesserung des 

Wirtschaftsstandorts Deutschland auf Ebene der Markosteuerung. Zwar war die 

Ausgestaltung der Regulierung der Zeitarbeit nicht als konkretes Ziel in dem ersten 

Spitzengespräch des Bündnisses definiert worden, wurde aber durch die Benchmarking 

Gruppe des Bündnisses, einer wissenschaftlichen Expertengruppe, ins Bündnis hinein 

getragen und später von der rot-grünen Bundesregierung unterstützt. Die Benchmarking 

Gruppe schlug eine moderate gesetzliche Deregulierung in den Bereichen der zulässigen 

Verleihhöchstdauer, des Verbots wiederholt befristeter Verträge zwischen Arbeitskraft und 

Zeitarbeitsfirma und des Synchronisationsverbots vor, wenn im Gegenzug Tarifverträge für 

die Zeitarbeitsbranche abgeschlossen werden (Fels 2000:8; SPD-Projektgruppe „Zukunft der 

Arbeit“ 2001:46-47).   

Allerdings kam es im Bündnis zu keiner Verhandlung über Tarifverträge im Austausch für 

Deregulierungsmaßnahmen, da die DGB-Gewerkschaften Tarifverhandlungen für die 

Zeitarbeitsbranche generell ablehnten und die Arbeitgeberseite sich uneins zeigte. 8  Damit 

blieb der Bundesregierung nicht anders übrig - wollte sie denn Änderungen in der 

Regulierung der Zeitarbeit vornehmen -, als  eigenständig einen Kompromiss zu finden, der 

schließlich im Job-AQTIV-Gesetz von 2002 Eingang gefunden hat. Das Gesetz verlängerte 

die höchstzulässige Überlassungsdauer von 12 auf 24 Monate, führte aber gleichzeitig den 

Gleichbehandlungsgrundsatz ein, nachdem ab dem zwölften Überlassungsmonat dem 

Zeitarbeitnehmer, die für einen vergleichbaren Arbeitnehmer im Entleihbetrieb geltenden 

Arbeitsbedingungen einschließlich des Arbeitsentgelts, zu gewähren sind. Das Gesetz 

verband die Forderung der Gewerkschaften nach Gleichstellung und die der 

Arbeitgeberverbände nach Deregulierung und versuchte so erstmals nach den Worten des 

damaligen  Bundesministers für Arbeit und Sozialordnung, Walter Riester, „beiden Seiten 

                                                 
8  Auf Seite der DGB - Einze lgewerkschaften stand hier die Sorge im Vordergrund, es könnten von DGB-fernen 

Gewerkschaften oder durch die fehlende gewerkschaftliche Mitgliedsbasis in der Zeitarbeitsbranche  „Billig – 
Tarifverträge“ ausgehandelt werden, die zu „Lohndumping“ führen würden (Deutscher Gewerkschaftsbund 
2001:3). Auf Arbeitgeberseite war zwar der Arbeitgeberverband IGZ zu Tarifverhandlungen bereit, aber der 
damals größte Arbeitgeberverband der Zeitarbeit BZA erklärte sich trotz des in Aussicht gestellten Austauschs 
von Deregulierungsmaßnahmen und Tarifverträgen nicht zu Tarifverhandlungen bereit. Nach Ansicht des 
BZA übertrafen Aufwand und Verantwortung für die Zeitarbeitsbranche durch den Abschluss von 
Tarifverträgen nicht den erwarteten Nutzen. 
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gerecht [zu] werden“ (Deutscher Bundestag 2001a:18512). Das Gesetz wurde aber dennoch 

als praxisuntauglich wegen einer eventuellen Verteuerung der Zeitarbeit und bürokratischem 

Mehraufwand bei der Berechnung der Bezahlung nach dem Equal pay / equal treatment-

Prinzip kritisch beurteilt. Tatsächlich wurde ein Verleih von Zeitarbeitnehmern über den 12. 

Überlassungsmonat weitgehend vermieden, (Kannengießer, Christoph; Schwartzkopf, 

Bernhard 2002), anzumerken ist allerdings, dass die Überlassung sowieso von relativ 

geringfügiger Dauer ist (vgl. Kapitel 1). Die Bundestagsabgeordnete Thea Dückert von 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN resümierte schließlich „in der Überlassungsdauer der 

Leiharbeit wollen wir noch viel verändern. Wir haben sie verlängert aber eine Veränderung 

konnten wir hier noch nicht durchsetzen. Wir hätten schon gerne gehabt, dass die jetzigen 

Tarifverträge der Zeitarbeitsfirmen ab dem dreizehnten Monat gegolten hätten. Einfach um 

noch einmal Druck auf die Zeitarbeitsfirmen auszuüben auch in Tarifbindung zu gehen“ 

(Deutscher Bundestag 2001b: 19517-19518).  

Das fehlende Verhandlungsergebnis zur Zeitarbeit reihte sich in eine Riege weiterer 

unterlassener Handlungen des Bündnisses ein, wo Vorschläge zum Abbau der 

Arbeitslosigkeit oder für Standortverbesserungen zum größten Teil nicht umgesetzt worden 

sind oder an dauerhaften Erfolg missten (Eichhorst 2002:7). Grund des Misserfolgs war u. a., 

dass die Bundesregierung gesetzliche Reformen zugunsten der Gewerkschaft bzw. der 

Arbeitgeber nicht als positive Anreize oder Interventionsandrohung einsetzte und dafür 

Gegenleistungen im Rahmen des Bündnisses forderte, sondern diese an beide Seiten 

„verschenkte“ (Streeck 2003: 7 und 10-11). So bestanden für die Sozialpartner kaum 

Notwendigkeiten sich auf Kompromisse zu einigen.  
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4. Hartz – wider dem Korporatismus? 

 

Nachdem ein korporatistischer Lösungsansatz fehlgeschlagen war, versuchte die 

Regierungskoalition aus SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN sogleich erstmals das System 

der tripartistischen Interessenaushandlung zu umgehen und Reformen auf dem Arbeitsmarkt 

durch eine unabhängige Kommission einzuleiten. Ein schnelles Handeln der 

Regierungsparteien war angebracht, denn 2002 standen Neuwahlen an und die Bekämpfung 

der anhalten hohen Arbeitslosigkeit, ohne dass das Bündnis hier Abänderungen schaffen 

konnte, galt als ausschlaggebend für einen Wahlsieg.  

Die Umgehung der traditionellen triparitätischen Strukturen durch eine unabhängige 

Kommission war überhaupt erst möglich geworden, da sich zum einen der 

"Paradigmenwechsel" in der SPD von einer sozialdemokratischen Politik zu einer liberaleren 

Politik weiter vollzog und zum anderen ein Bericht des Bundesrechungshofes (BRH) Anfang 

Februar 2002 über fehlerhafte Angaben der Bundesanstalt für Arbeit (BA, jetzt 

Bundesagentur für Arbeit) in der Arbeitsvermittlung.9 Der Bericht des Bundesrechungshofes 

machte die Sozialpartner, die ihre Einbindung in das Selbstverwaltungsorgan der 

Bundesanstalt nicht genutzt hatten um rechtzeitig eine Lösung für das Vermittlungszahlen-

Problem zu schaffen, angreifbar und führte zu einem von der Regierung durchaus erhofften 

externen Handlungsdruck. So konnten die Sozialpartner sich nicht der Bundesregierung 

widersetzen, als diese in Reaktion auf den Vermittlungsskandal u. a. die Einsetzung einer 

Kommission mit weit über die Sozialpartner hinausgehenden Sachverstand beschloss um die 

Probleme auf dem Arbeitsmarkt und in der Arbeitsvermittlung in den Griff zu bekommen 

(Ramge 2004:65; Trampusch 2002:6). 

 

In dieser „Kommission für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt“, die nach ihrem 

Vorsitzenden Peter Hartz auch sog. Hartz-Kommission, waren die Sozialpartner mit nur drei 

Vertretern kaum mehr präsent.  Der Sachverstand wurde vor allem außerhalb der 

traditionellen triparitätischen Strukturen bei Unternehmern und Unternehmensberatern 

gesucht.10  Angesichts der Bundestagswahl 2002 und einer drohenden Wahlniederlage blieb 

                                                 
9  Der Bundesrechnungshof prüfte in fünf Arbeitsämtern die von den Arbeitsvermittlern im Oktober 2001 

gebuchten Vermittlungen. Von 4.487 geprüften Vermittlungen - 640 waren nicht überprüfbar, da sie von den 
Arbeitsvermittlern vorzeitig gelöscht wurden - waren 3.008, und damit 71,2 Prozent falsch verbucht und zwar 
so also ob die Vermittlung durch Initiative des Arbeitsamtes zustande gekommen waren, obwohl dies nicht der 
Fall gewesen war (Trampusch 2002:6). 

10 Die 15-köpfige Hartz-Kommission bestand hauptsächlich aus Unternehmensvertretern insbesondere 
Mitarbeitern von Unternehmensberatungsfirmen, zwei Wissenschaftlern, jeweils ein Vertreter von 
Kommunen, Länder und der Landesarbeitsämter.  
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zumindest den Gewerkschaften keine öffentliche Kritikmöglichkeit, sondern sie hofften auf 

die Einlösung vorteilhafter Wahlversprechen nach Gewinnen der Wahl durch die SPD 

(Streeck 2003:15). 

 

Die Kommission hatte die Aufgabe, ein Konzept für einen zukünftigen Arbeitszuschnitt und 

neue Organisationsstrukturen der Bundesanstalt für Arbeit (jetzt Bundesagentur für Arbeit) 

mit einem Durchführungsplan vorzulegen (Schmid 2003:3). Der Auftrag der Kommission 

bestand also nicht darin, ein umfassendes Konzept zur Beschäftigungspolitik vorzulegen; ein 

Fakt der häufig missverstanden wurde und zur Kritik der Hartz-Kommission führte (z.B. 

Trube und Wohlfahrt 2002:109). Trotzdem wurde der Auftrag sehr breit interpretiert und 

beinhaltet eine Vielzahl arbeitsmarktpolitischer Vorschläge, die unter dem Leitbild 

„Eigenaktivitäten auslösen und Sicherheiten einlösen“ stehen. Damit knüpft die Kommission 

an die zukunftsweisende Strategie der Flexibilität mit Sicherheiten (sog. Felxicurity) an 

(Schmid 2003:3; Kommission „Moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt“ 2002). Das  

„Herzstück“ des von der Kommission entworfenen Konzeptes stellt das „Innovationsmodul 

Aufbau von Personal-Service-Agenturen (PSA)“ dar. Die Personal-Service-Agenturen (fortan 

PSA) sollten ähnlich wie Zeitarbeitsunternehmen arbeiten: Arbeitslose werden durch PSA in 

einer „neuen Form vermittlungsorientierter Arbeitnehmerüberlassung“ mit dem Ziel verliehen 

Einstellungsbarrieren des Entleihunternehmens zu überwinden und so den Einstieg in den 

ersten Arbeitsmarkt zu finden (sog. Klebeeffekt). Das Modul sah vor, dass die PSA für jeden 

eingestellten Arbeitslosen einen Zuschuss und eine Vermittlungsprämie erhalten könnten, die 

degressiv gestaffelt werden könnte. Außerdem sollten Arbeitslose, die von PSA verliehen 

werden, während einer sechsmonatigen Probezeit einen Nettolohn in Höhe des 

Arbeitslosengeldes erhalten. Anschließend ist ein zu vereinbarender tariflicher PSA-Lohn zu 

zahlen. Um ein effektives Funktionieren zu gewährleisten, hielt die Kommission es für 

erforderlich, dass Beschränkungen des AÜG fallen, allerdings unter dem Vorbehalt, dass 

Tarifverträge abgeschlossen werden. Insbesondere sollten Synchronisations- und 

Befristungsverbot, Verbot der Arbeitnehmerüberlassung im Baugewerbe und Beschränkungen 

in der Überlassungsdauer aufgehoben werden (Kommission „Moderne Dienstleistungen am 

Arbeitsmarkt“ 2002:147-157). 

Die Regierungskoalition aus SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN wollte im Rahmen ihrer 

Wahlkampfstrategie die Vorschläge der Kommission ohne weitere parlamentarische 

Verhandlungen 1:1 umsetzen. Aber auch von Seiten der Opposition, Arbeitgeberverbände und 

Gewerkschaften wurden die Vorschläge zunächst positiv aufgenommen. Erst in den 
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Diskussionen um die gesetzliche Umsetzung der Vorschläge der Hartz-Kommission in das 

„Erste Gesetz für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt“ nach der Wiederwahl der 

Bundesregierung aus SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN revidierten die Gewerkschaften 

aufgrund von innergewerkschaftlichen Ansichts- oder Machtverschiebungen ihre positive 

Einstellung gegenüber dem Konzept und protestierten gegen die geringe Bezahlung der 

Arbeitslosen in den PSA. Außerdem befürchteten sie, dass die Zeitarbeitsunternehmen 

niedrige Tarifverträge aushandeln könnten und Lohndumpingprozesse entstünden. Die 

Gewerkschaften sprachen sich daraufhin für die Umsetzung des 

Gleichbehandlungsgrundsatzes ab dem ersten Überlassungstag aus und hatten im Austausch 

zu Wahlversprechen mit ihrer Forderung auch Erfolg (Marshaft 2002; Hartz 2002).                          

So sieht das „Erste Gesetz für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt“ die Streichung 

von fast allen zeitarbeitsspezifischen Regulierungen des AÜG vor, wie es die Hartz-

Kommission vorgesehen hatte, führt aber gleichzeitig den Gleichbehandlungsgrundsatz ein 

oder verweist in Alternative auf Tarifverträge. Damit entsprach das Gesetz sowohl dem 

geforderten Gleichbehandlungsgrundsatz der Gewerkschaften als auch den 

Deregulierungswünschen der Arbeitgeberverbände. Mit der Klausel, dass vom 

Gleichbehandlungsgrundsatz durch den Abschluss von Tarifverträgen innerhalb einer 

einjährigen Übergangsfrist (1. Januar 2003 - 1. Januar 2004) abgewichen werden kann, wurde 

eine von der Bundesregierung explizit gewollte Hintertür aus dem Gleichstellungsgrundsatz 

geschaffen. Denn auf Seiten der Bundesregierung war man sich den Konsequenzen für den 

Arbeitsmarkt aus einer Verteuerung der Zeitarbeit durch den Gleichstellungsgrundsatz 

durchaus bewusst. Die Bundesregierung machte deshalb den Gewerkschaften informell klar, 

dass sie das Gesetz kippen werde, wenn die Gewerkschaften sich nicht zu 

Kompromisslösungen durchringen und auf Tarifverträge einigen könnten (Pfeiffenberger 

2003:36). Die Gewerkschaften verstanden so den Gleichbehandlungsgrundsatz vor dem 

Hintergrund schlechter gewerkschaftlicher Organisationsdichte unter den Zeitarbeitern eher 

als eine gute Verhandlungsgrundlage. Auf Seiten der Arbeitgeber war eine Teilnahme an den 

Verhandlungen gewiss, denn die Arbeitgeberverbände erhofften sich aus den Tarifverträgen 

vor allem Lohnsätze unterhalb des Gleichbehandlungsgrundsatzes. 

Damit hatte die Bundesregierung mit ihrer Interventionsandrohung es geschafft, die 

Sozialpartner gezwungenermaßen in die Verantwortung für die Zeitarbeitsbranche zu treiben. 

Allerdings hatten die DGB-Gewerkschaften sehr bald selbst ein Interesse daran, sich in der 

Branche zu etablieren, denn unerwartete Konkurrenz in dem sonst zentralisierten deutschen 

Gewerkschaftssystem kam von einer sehr kleinen 2002 gegründeten 
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„Konkurrenzgewerkschaft“, der Christlichen Gewerkschaft Zeitarbeit PSA (fortan CGZP). 

Die als arbeitgeberfreundlich geltende CGZP zeigte ein reges Interesse am Abschluss von 

Tarifverträgen in der Zeitarbeitsbranche auf niedrigem Niveau. Die DGB-Gewerkschaften 

gründeten hierfür zum ersten Mal in der tarifpolitischen Geschichte eine gemeinsame DGB-

Tarifgemeinschaft und zeigten damit - zumindest nach außen hin - eine gewisse Einheit für 

eine Branche, in der per se nicht klar ist, wer gewerkschaftlich für sie zuständig ist. Sie 

wagten sich außerdem in der Tarifhöhe der Zeitarbeitnehmerlöhne nicht weit vor um nicht der 

CGPZ zuzuspielen und schlossen gleichzeitig unter dem Druck der Konkurrenz auch erstmals 

in der tarifpolitischen Geschichte mit zwei großen Arbeitgeberverbänden in einer Branche, 

IGZ und BZA, unterschiedliche Tarifverträge ab (Vitols 2003).11 Sonderregelungen für die 

Bezahlung von Langzeitarbeitslosen, wie die Bundesregierung sie als arbeitsmarktpolitisches 

Instrument erhofft hatte, enthielten die Tarifverträgen zwar nicht, aber dieses Ergebnis 

ausgelöst durch die „Kommission für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt“ und die 

Taktik der Bundesregierung erweist sich zumindest für die Regulierung der Zeitarbeit als 

solche als Durchbruch: Zeitarbeit wurde erstmalig in das traditionelle System der 

Interessenaushandlung aufgenommen. 

 

 

                                                 
11 Die tarifliche Grundvergütung für Arbeitnehmer in der Zeitarbeitsbranche liegt in der untersten 

Vergütungsgruppe (z.B. Helferbereich) zwischen 5,78 Euro und 6,85 Euro je nach Tarifvertrag. Die 
Grundvergütung der Zeitarbeitskräfte liegt damit in der untersten Vergütungsgruppe vor dem Hotel- und 
Gaststättenbereich und der Landwirtschaft (Bispnick 2004).  
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5. Der Beitrag der Analyse der Regulierung der Zeitarbeit zur Steuerung des 

Arbeitsmarktes        

 

Der Beitrag analysierte die atypische Beschäftigungsform Zeitarbeit, die, anders als das in 

seiner Bedeutung abnehmende Normalarbeitsverhältnis, lange Zeit nicht im Rahmen des 

deutschen Modells der korporatistischen Interessenaushandlung berücksichtigt wurde. Erst 

aufgrund der Initiative der unabhängigen und nicht in das triparitätische System 

eingebundenen „Hartz-Kommission“ wurden die Sozialpartner praktisch gezwungen sich dem 

Stiefkind Zeitarbeit anzunehmen. Damit hat die flexible Beschäftigungsform Zeitarbeit nicht 

mehr eine Sonderstellung in der Steuerung der Regulierung inne, sondern fügt sich auf 

Wunsch der Bundesregierung aus SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN in das traditionelle 

deutsche Modell der Interessenaushandlung ein. 

 

Aus der Entwicklung der Regulierung der Zeitarbeit lassen sich meines Erachtens mehrere 

Schlussfolgerungen ableiten, die für eine Weiterentwicklung der arbeitsmarktpolitischen 

Steuerung von Bedeutung sein können.  

Zunächst einmal ist festzustellen, dass die Sozialpartner sich nicht an einer aktiven 

Ausgestaltung der Regulierung der Zeitarbeit beteiligen wollten. Die Arbeitgeberverbände 

sahen gerade in der Nichteinmischung eine Möglichkeit für eine - im Vergleich zum 

Normalarbeitsverhältnis flexible - Beschäftigungsform und auf Seiten der Gewerkschaften lag 

eine deutliche Prioritätensetzung auf dem Erhalt der Standards der Normalarbeitsverhältnisse, 

aus denen sich ihre Kernmitgliedschaft rekrutiert. Die flexible Beschäftigungsform Zeitarbeit 

interessierte die DGB – Einzelgewerkschaften nur insoweit, wie sie eine Gefahr für das 

Normalarbeitsverhältnis darstellte. Die Sozialpartner vertraten in erster Linie aus einem 

rationalen – kalkulatorischen Handlungsansatz Mitgliederinteressen, die sich nicht 

automatisch mit den Interessen aller Teile der Gesellschaft decken müssen. So schätzen 

offensichtlich Zeitarbeitnehmer ein Beschäftigungsverhältnis mehr als hervorragende 

Arbeitsbedingungen, die - gebunden an das Normalarbeitsverhältnis - für sie aufgrund ihrer 

momentanen Qualifikation oder ihres beruflichen Werdegangs schwer erreichbar sind. 

Ähnlich stellt es sich mit den Interessen von Arbeitslosen, die von den Forderungen der 

Erwerbstätigen und insbesondere der Kernmitgliedschaft der Verbände divergieren. Nach den 

im Korporatismuskonzept aufgestellten Paradigma „Staatsentlastung durch Verbände“ und 

„Verbändeentlastung durch den Staat“ sind positive Anreize oder Interventionsandrohungen 

unverzichtbare Prämissen, wenn es zu einem politischen Tauschhandel zwischen Teilnehmern 
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mit verschiedenen Zielsetzungen kommen soll. Gelingt dies nicht, wie das Beispiel Zeitarbeit 

im Zusammenhang mit dem Bündnis für Arbeit, Ausbildung und Wettbewerb gezeigt hat, 

können auch keine Erfolge erzielt werden. Ist es einer Bundesregierung also nicht möglich 

positive Anreize zu setzen oder durch Interventionsandrohungen einen Tauschhandel zu 

erzwingen, sollte meiner Meinung nach eindeutig von der Idee einer politischen Steuerung 

des Arbeitsmarktes unter Einbezug der Sozialpartner in Bereichen, die außerhalb ihrer 

Mitgliederinteressen liegen, Abstand genommen werden. Die Interessen der Sozialpartner 

sind nicht automatisch mit dem Gemeinwohl gleichzusetzen und die Verbände begreifen in 

sozialen Pakten die Lösung von generellen Arbeitsmarktproblemen nur rhetorisch als ihr Ziel 

(vgl. auch Vetterlein 2000). 

 

Der Einsatz der „Kommission für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt“  initiiert von 

der rot-grünen Bundesregierung umging folglich das korporatistische System absichtlich als 

die Grenzen der arbeitsmarktpolitischen Reformmöglichkeiten im triparitätischen System der 

Interessenaushandlung spürbar wurden. Die Vorschläge der „Hartz-Kommission“ sind im 

Vergleich zu den Ergebnissen des Bündnisses für Arbeit in Bezug auf die Regulierung der 

Zeitarbeit und die Arbeitsmarktpolitik im Allgemeinen als erfolgreicher zu bewerten. Schmid 

(2004:73-74) führt diesen Erfolg auf die Unterschiede zwischen einer autonomen 

Kommission und einem korporatistischen Interessenaushandlungsorgan zurück, wenn er 

schreibt, dass die Kommission ein „bunter Haufen von Individualisten“ mit verschiedenen 

Einzelinteressen war, die nach dem „garbage can-Modell“ vermengt  wurden, wobei kein 

Einigungsdruck entstand und kein vollständiges arbeitsmarktpolitisches Konzept entstehen 

musste. Die Kommission bestand also größten Teils nicht aus „Insidern des Korporatismus“, 

die an bloßen Tauschgeschäften interessiert waren und wo Ergebnisse zu Paketlösungen mit 

Zugeständnissen und Kompensationen für die Sozialpartner führen mussten (ebd.).  

 

Welche Schlussfolgerungen können für die arbeitsmarktpolitische Steuerung in Deutschland 

aus dem Beitrag gezogen werden? Auf die Fragen, ob die Hartz-Kommission das Ende der 

Versuche einer Makrosteuerung der Reformpolitik am Arbeitmarkt in Deutschland 

signalisiert und „das Jahrhundert des Korporatismus in einer Stunde der Exekutive“ durch den 

Einsatz der Kommission endet (Streeck 2003:15-16) kann keine abschließende Antwort 

gegeben werden. Allerdings können zwei Teilantworten aus der Analyse der Regulierung der 

Zeitarbeit gegeben werden. So hat erstens das Beispiel Zeitarbeit gezeigt, dass die Umsetzung 

von Reformen auch heißen kann, dass der Ball wieder in die Hände der alten Kräfte gespielt 
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werden kann. Unter dem politischen Druck und der Taktik der Bundesregierung durch 

Interventionsandrohung (Kippen des Gesetzes) und dem Aufbau einer guten 

Verhandlungsgrundlage (Deregulierung bei Gleichbehandlungsgrundsatz bzw. 

Tarifverhandlungen) kamen die Sozialpartner nämlich zum Abschluss von Tarifverträgen für 

die Zeitarbeitsbranche, die erstmals Mindeststandards für die Branche sichern und damit 

durchaus vorteilhafte Wirkungen entfalten. In Zeiten, wo die Tarifbindung von Unternehmen 

und dementsprechend der Anteil der Beschäftigten, deren Beschäftigungsverhältnis 

tarifvertraglich geregelt ist, abnehmen, weist das Beispiel der atypischen flexiblen 

Beschäftigungsform Zeitarbeit auf eine politisch durchaus gewollte Zukunftsfähigkeit des 

korporatistischen Systems außerhalb des traditionellen Normalarbeitsverhältnisses hin. Bei 

Umsetzungen von Reformstrategien auf Brachenebene oder Berufs- oder 

Beschäftigungsverhältnisse, also der Meso- und Mirkoebene des Arbeitsmarktes, könnte 

somit von den bestehenden Strukturen in der korporatistischen Interessenaushandlung 

profitiert werden, und so die Umsetzung arbeitsmarktpolitischer Programme entlastet werden. 

Zweitens muss berücksichtigt werden, dass die Kommission in einem zeitabhängigen 

Zusammenfluss von Krisensituationen (durch den Vermittlungsskandal und dem Fehlschlag 

des Bündnisses), Problemlösungswillen und Neuorientierungen durch innerparteiliche 

Umorientierung und besondere Umstände im Rahmen der Wahlen entstand ist, der auch ihren 

Aktionsraum geprägt hat. Das sind Ausgangskonstellationen, die sich nicht in Zukunft 

beliebig wiederholen lassen (Schmid 2004:69; Kropp 2004:43). Auch vor dem Hintergrund 

zunehmender Erosionsprozesse verbunden mit einem ansteigenden Machtverlust (Hassel 

1999)  ist der Korporatismusgedanke in Deutschland noch immer fest institutionalisiert. Die 

Sozialpartner werden freiwillig ihr so erlangtes Macht- und Autoritätspotential wohl nicht 

abgeben.  
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